
Vordruck Nummer 40a

Begleitschreiben zur Einleitung der internationalen Fahndung zur Festnahme
(zu Nummer 6 und 8 der Anlage F RiStBV)

(Bezeichnung der Justizbehörde) (Ort, Datum)

Telefon Telefax E-Mail

Über1

⃞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

und

⃞ Eilt sehr!
(Raum für Begründung, Hinweise auf aktuellen Aufenthalt der
gesuchten Person)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landeskriminalamt1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

an
Bundeskriminalamt
– ZD 12/ZD 13 –

65173 Wiesbaden

(Aktenzeichen der Justizbehörde) (Aktenzeichen des Landeskriminalamtes)

Einleitung der nationalen und internationalen Fahndung
im Inpol, im Schengener Informationssystem (SIS) und durch Interpol zur Festnahme folgender Person:

(Name) (Vorname) (Geb.datum) (Geburtsort)

Mit 1 Blattsammlung
Ich bitte, auf Grund folgender

⃞ Haftbefehle: (Bezeichnung des Gerichts) (Datum) (Aktenzeichen)

⃞ Urteile: (Bezeichnung des Gerichts) (Datum) (Aktenzeichen)

⃞ : ( ) (Datum) (Aktenzeichen)

⃞ Gesamtstrafen-
beschlüsse:

(Bezeichnung des Gerichts) (Datum) (Aktenzeichen)

⃞ die nationale Fahndung einzuleiten und füge je eine beglaubigte Mehrfertigung bei.

⃞ die bestehende nationale Fahndung zu verlängern.

1 Die Übersendung erfolgt über die für die Datenerfassung zuständige örtliche Polizeidienststelle, falls nicht im jeweiligen Bundesland das Landeskriminal-
amt die Daten für die nationale und internationale Fahndung zur Festnahme erfasst. Ist die Bundespolizei für die Sachbearbeitung zuständig, erfolgt die
Datenerfassung durch die im jeweiligen Bundesland zuständige Bundespolizeidirektion.



⃞ Für die Erfassung verweise ich auf den beiliegenden Europäischen Haftbefehl und ergänze um folgende Angaben:

PHW Personengebundene Hinweise

⃞ Bewaffnet ⃞ Gewalttätig ⃞ Ausbrecher ⃞ Ansteckungsgefahr ⃞ Geisteskrank

⃞ BTM-Konsument ⃞ Freitodgefahr ⃞ Explosivstoffgefahr ⃞ Sexualtäter

⃞ Straftäter
rechtsmotiviert

⃞ Straftäter
linksmotiviert

⃞ Straftäter
politisch motivierte Ausländerkriminalität

FAA Anlass der Ausschreibung ⃞ Straftat (01) ⃞ Strafvollstreckung (02) ⃞ Unterbringung (03)

Klartextliche Erläuterung:

FSD Sachbearbeitende Dienststelle (Sachbearbeiter, Telefon) FGZ Tgb.-Nr./Aktenzeichen

Zugleich übersende ich den Europäischen Haftbefehl – der auf der Grundlage der oben angegebenen nationalen
Entscheidungen ausgestellt ist – mit der Bitte, auch die internationale Fahndung einzuleiten, und zwar

a) Fahndungsraum I (EU-Staaten und assoziierte Staaten)

⃞ in den Staaten der Europäischen Union, in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz
und zwar zurzeit in den Staaten

– Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande,
Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und
Vereinigtes Königreich auf der Grundlage des Europäischen Haftbefehls als SIS-Fahndung,

– Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz [jeweils assoziiert] auf der Grundlage des Schengener Durchführungsüber-
einkommens als SIS-Fahndung,

– Irland, Kroatien und Zypern auf der Grundlage des Europäischen Haftbefehls als Fahndung über Interpol.

⃞ in folgenden der oben aufgeführten Staaten wird im Falle des Antreffens die Auslieferung nicht begehrt werden:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Begründung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Fahndungsraum II

⃞ zusätzlich in den in Fahndungsraum I nicht aufgeführten Staaten der INTERPOL-Zone 2 (Europa ohne EU-Staaten
und assoziierte Staaten).

⃞ zusätzlich in den nachfolgend aufgelisteten INTERPOL-Zonen:

⃞ Zone 3 (Mittlerer Osten und Nordafrika) ⃞ Zone 4 (Südamerika)

⃞ Zone 5 (West- und Ostafrika) ⃞ Zone 6 (Nordamerika)

⃞ Zone 7 (Asien) ⃞ Zone 8 (Karibik und Zentralamerika)

⃞ Zone 9 (Ozeanien) ⃞ weltweit (alle Zonen)

Informationen zu den einzelnen INTERPOL-Zonen sind der jeweils aktuellen INTERPOL-Staatenliste (ZONO-
RAMA I-24/7) zu entnehmen, die dem Bundeskriminalamt, dem Bundesamt für Justiz und den Landesjustiz-
verwaltungen vorliegt.

⃞ zusätzlich in den folgenden Einzelstaaten:2

⃞ In folgenden unter Buchstabe b aufgeführten Staaten soll keine internationale Fahndung eingeleitet werden:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Begründung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Fahndung in einzelnen Staaten, wenn nicht in vollständigen INTERPOL-Zonen oder nur in einem einzelnen
Staat im Fahndungsraum I gefahndet werden soll.

⃞ nur in folgenden Einzelstaaten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift)

(Name, Amtsbezeichnung)

2 Eintragungen kommen in Betracht, wenn zusätzlich zu Fahndungsraum I nicht in vollständigen INTERPOL-Zonen, sondern in bestimmten weiteren Staaten
gefahndet werden soll.






